
Zeitlose Maximen

Besonders in schwierigen Zeiten wie 
sie sich derzeit für viele von uns prä-
sentieren sind Regeln für eine Stand-
ortbestimmung besonders wichtig und 
hilfreich.

Die Unsicherheit überwiegt und nie-
mand kann mit Bestimmtheit sagen 
wann die Pandemie vorbei sein wird, 
wie sich deren langfristige Folgen auf 
die Gesellschaft und das wirtschaftli-
che Leben auswirken werden. Wir 
hoffen, dass die 5 Regeln wirtschaft-
licher Tätigkeiten ihnen als Anker  
dienen können. Sie sind allgemeiner 
Natur und gelten unseres Erachtens 
für Unternehmer, Handweker, Dienst-
leister, Kaderleute, Beamte, kurz für 
jedermann, der wirtschaftlich tätig ist.

Maxime 1: Beschränkung!
Tue nur, was du kannst. Es ist besser, 
weniger zu tun, dies dafür aber gut.

Maxime 2: Entscheide!
In aller Regel ist der Nichtentscheid 
die schlechteste aller Varianten. Mut 
zur Handlung schliesst selbstredend 
auch das Risiko von Fehlern mit ein. 
Fehler können meistens behoben 
werden.

Maxime 3: Teamwork!
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
ist gut – Vertrauen in die sich ergän-
zende Kraft und das komplementäre 
Wissen eines Teams ist besser.

Maxime 4: Kommunikation!
Tue Gutes und sprich darüber. Überle-
ge rechtzeitig mit wem, wann und 
warum Informationen ausgetauscht 
werden sollen.

Maxime 5: Fairness!
An sich ein selbstverständlicher, weil 
auch moralischer Wert. Darüber hin-
aus zahlt sich Fairness gegenüber 
Kunden, Partnern und Staat – auf lan-
ge Frist – immer aus.

An diesen 5 Grundsätzen lassen sich 
viele erfolgreiche Unternehmen und 
Karrieren messen.

Kommen Sie gut durch die schwierige 
Zeit; wir helfen mit Rat und Tat wo wir 
können. Bleiben Sie gesund.

Herzliche Grüsse
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Die EU-DSGVO ist bekanntlich seit 
Mai 2018 in Kraft. Obwohl die Verord-
nung in der EU eingeführt wurde, gilt 
die DSGVO sowohl für Schweizer 
Unternehmen, die eine Niederlas-
sung in der EU haben, als auch für 
Unternehmen, die ihren Sitz in der 
Schweiz haben, aber auf dem Ge-
biet der EU tätig sind. Die neuen 
Bestimmungen sehen unter ande-
rem vor, dass die Bürgerinnen und 
Bürger mehr Kontrolle über ihre Per-
sonendaten haben und dass die Un-
ternehmen stärker zur Verantwor-
tung gezogen werden. Als personen-
bezogene Daten gelten alle Infor- 
mationen, die sich auf eine direkt 
oder indirekt identifizierbare Person 
beziehen wie einen Vornamen, ein 
Foto, eine E-Mail Adresse oder Bei-
träge aus Social Media. Zudem ver-
langt die Verordnung, dass die Nut-
zer den Unternehmen eine gültige 
Einwilligung zum Verarbeiten ihrer 
persönlichen Daten erteilen (u.a. Mar- 
keting Analysetools, Einsatz von 
Cookies, Newsletter).

Sanktionen und Bussen

Die EU-Kommission ist verpflichtet, 
das Datenschutzniveau in der Schweiz 
fortlaufend zu evaluieren. Bei Nicht- 
oder nur teilweisem Einhalten der 
DSGVO sehen die Datenschutzbe-
hörden eine ganze Reihe von ab-
schreckenden Massnahmen vor, z. B. 
Mahnungen, Verwarnungen, förmli-
che Bekanntmachungen, vorüberge-
hende oder dauerhafte Beschränkun-
gen der Datenbearbeitung. Die Auf-
sichtsbehörden können die Verant- 
wortlichen mit Geldbussen von bis 
zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent 
ihres weltweiten Jahresumsatzes 
belegen.

Gerichtsurteil wegen  
Nichtlöschens von Daten

Die Aufsichtsbehörde hat festge-
stellt, dass ein Berliner Unterneh-
men für die Speicherung personen-
bezogener Daten von Mieterinnen 
und Mietern ein Archivsystem ver-
wendete, das keine Möglichkeit vor-
sah, nicht mehr erforderliche Daten 
zu löschen. Im Oktober 2019 wurde 
ein Bussgeldentscheid von rund 
EUR 14.5 Mio wegen Verstössen ge-
gen die DSGVO erlassen. Die perso-
nenbezogenen Daten wurden, ohne 
zu überprüfen, ob eine Speicherung 
zulässig ist, gespeichert. Es handelt 
sich hierbei um Daten zu den per-
sönlichen und finanziellen Verhältnis-
sen, wie z.B. Lohnabrechnungen, 
Selbstauskunftsformulare, Arbeitver-
träge, Sozial- und Krankenversiche-
rungsdaten. Die fehlende Löschfunk-
tionalität führte zu einer Verletzung 
der DSGVO.

Wichtig ist auch zu wissen, dass ge-
rade ein Schweizer Pendant zur  
DSGVO, ein neues Bundesgesetz 
über den Datenschutz, ausgearbeitet 
wird. Firmen, die sich schon auf die  
DSGVO eingestellt haben, dürften, 
wenn die Schweizer Version fertig 
ist, bei deren Umsetzung eine erheb-
liche Zeitersparnis haben. 

Unternehmen in der Schweiz emp-
fehlen wir zu prüfen, ob sie von der 
DSGVO betroffen sind und gegebe-
nenfalls, welche Massnahmen zur 
Umsetzung erforderlich sind.

Sind auch Sie von der EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) betroffen?



Abrechnung über Verwaltungsratshonorare

Steuerrechtliche Qualifikation des 
VR-Honorars

Ein VR-Mandat ist rein rechtlich be-
trachtet stets direkt an eine natürliche 
Person geknüpft. Zudem ist die VR-Tä-
tigkeit im Grundsatz auf eigenen Na-
men, eigenes Risiko und eigene Rech-
nung auszuüben. Das Bundesgericht 
folgert daraus, dass der VR das Man-
dat «ad personam» ausübt, ihm das 
Honorar persönlich zusteht und er es 
als Einkommen aus unselbstständiger 
Tätigkeit zu versteuern hat. 

In der Praxis werden VR-Honorare öf-
ters über eine Gesellschaft in Rech-
nung gestellt (als Dienstleistung, mit 
Abrechnung über die MWST). Damit 
dies steuerlich akzeptiert wird, muss 
der VR den Beweis erbringen, dass er 
seine VR-Tätigkeit eben nicht «ad per-
sonam», sondern in Vertretung der In-
teressen eines Dritten ausübt. Dieser 
Beweis kann gemäss bundesgerichtli-
cher Rechtsprechung in der Regel 
durch einen schriftlichen Mandatsver-
trag erbracht werden.

Der Frage der steuerlichen Qualifikati-
on von VR-Honoraren ist gerade in 
Kleinstverhältnissen besondere Beach- 
tung zu schenken. In der Praxis rech-
nen Verwaltungsräte ihre diversen VR-
Honorare oft über persönlich gehalte-
ne Aktiengesellschaften ab. Es dürfte 
somit im Interesse des Alleinaktionärs 
sein, eindeutige vertragliche Verhält-
nisse zu schaffen, um die steuerliche, 
AHV-rechtliche und mehrwertsteuerli-
che Zuordnung der Honorare an die 
Gesellschaft zu erreichen und eine Be-
steuerung als Lohn zu vermeiden.

Grundsätze zur Sozialversiche-
rungspflicht

Grundsätzlich gelten VR-Honorare ge-
mäss Verordnung zur AHV als massge-

bender Lohn aus unselbstständiger 
Tätigkeit und sind somit AHV-pflichtig. 
Das Honorar muss daher von der aus-
zahlenden Gesellschaft mit der Aus-
gleichskasse abgerechnet werden, 
und zwar unabhängig davon, ob der VR 
das erhaltene Honorar behalten kann 
oder nicht.

Unfallversicherungspflichtig (UVG) sind 
VR-Entschädigungen nur, wenn die 
betreffende Person nebst dem VR-
Mandat auch als Mitarbeiter aktiv im 
Unternehmen tätig ist. Gleiches gilt in 
der Regel für die Krankentaggeldversi-
cherung (KTG).

Ebenfalls unterliegen die VR-Honorare 
der BVG-Pflicht, sobald die Eintritts-
schwelle von CHF 21’330 (gültig ab 
1. 1. 2019) erreicht wird, es sei denn, die  
Tätigkeit wird im Nebenerwerb ausge-
übt. Ob eine VR-Tätigkeit als Haupt- 
oder Nebenerwerb zu qualifizieren ist, 
gestaltet sich in der Praxis oft schwie-
rig und muss sorgfältig abgeklärt wer-
den.

Eine Ausnahme in Bezug auf die AHV- 
Abrechnungspflicht auf VR-Honoraren  
besteht dann, wenn das Honorar über 
den Arbeitgeber des VR in Rechnung 
gestellt und kumulativ die folgenden 
drei Voraussetzungen erfüllt sind:

1. das Entgelt muss direkt an den  
 Arbeitgeber des VR ausgerichtet   
 werden,
2. der Verwaltungsrat muss den   
 Arbeitgeber im VR vertreten,
3. das Entgelt muss an einen Arbeit-
 geber in der Schweiz bezahlt   
 werden.

Ist eine der drei Voraussetzungen nicht 
erfüllt, ist das Honorar sozialversiche-
rungspflichtig. Abgabepflichtig ist da-
bei das Unternehmen, welches das 
Honorar ausbezahlt.



Ausstandspflichten

Carlo Goldoni verfasste ein im Jahre 
1746 uraufgeführtes Bühnenstück «Il 
servitore di due padroni» (Der Diener 
zweier Herren). Im deutschen Sprach-
gebrauch ist uns auch die Redewen-
dung «Man kann nicht auf zwei Hoch-
zeiten tanzen» geläufig.

Richter oder Beamte z.B. dürfen nicht 
den Anschein einer Befangenheit 
auf sich fallen lassen, sondern müs-
sen in den Ausstand treten, wenn An-
gelegenheiten zur Diskussion stehen, 
die sie selbst oder ihnen nahestehen-
de Personen betreffen. Dies ist an 
sich eine Selbstverständlichkeit, die 
aber auch gesetzlich geregelt ist (für 
Juristen: Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 47 
ZPO, Art. 56 lt. f) STPO, div. Verwal-
tungsverfahrensgesetze). Anwälte kön- 
nen nur eine Partei vertreten, nicht 
aber mehrere gleichzeitig, wenn de-
ren Interessen einander widerspre-
chen können.

Etwas schwieriger und weniger strikt 
ist die Abgrenzung des Zulässigen 
vom Unzulässigen im politischen und 
wirtschaftlichen Leben. Wir betrach-
ten hier die Position eines Verwal-
tungsrates etwas näher:

Ein Verwaltungsrat hat eine Treue-
pflicht gegenüber seiner Unterneh-
mung (Art. 717 Abs. 1 OR). (Keine 
Treuepflicht gibt es dagegen für den 
Aktionär gegenüber seiner Gesell-
schaft). Ein Verwaltungsrat muss die 
Interessen seiner Gesellschaft in gu-
ten Treuen wahren. Das heisst nicht, 
dass er seine Interessen völlig ver-
nachlässigen muss. Aber er muss da-
für sorgen, dass Konkurrenzsituatio-
nen nicht entstehen oder dass sie zu-
mindest transparent und den übrigen 
Mitgliedern des Verwaltungsrates  
bekannt sind. Möglicherweise treten 
zwei Unternehmen, in deren Verwal-

tungsrat eine Person Einsitz hat,  
irgendwo in Konkurrenz zu einander. 
Dann wird sich der Verwaltungsrat 
bei Entscheidungen, welche eine sol-
che Konkurrenzsituation betreffen, bei 
beiden Gesellschaften in den Aus-
stand begeben.

Heikel sind die Fälle, in denen ein Ver-
waltungsrat z.B. als Privatperson mit 
seiner Gesellschaft oder als Verwal-
tungsrat einer anderen Gesellschaft 
ein Rechtsgeschäft abschliesst und 
diskutabel ist, ob das Rechtsgeschäft 
einem Drittvergleich standhält, d.h. 
zu marktüblichen Konditionen abgewi-
ckelt wird. Die zivilrechtliche Treue-
pflicht spiegelt sich strafrechtlich in 
der ungetreuen Geschäftsbesorgung 
wieder, dies vor allem in Fällen, in de-
nen ein Interessenkonflikt nicht offen-
gelegt wird.

Bei Verwaltungsratsmandaten soll ein 
neues Mitglied bei Antritt seine Inter-
essenbindungen bekannt geben. An 
welchen Konkurrenten ist es bzw. 
sind seine ihm nahestehenden Perso-
nen massgeblich beteiligt? Zweckmäs- 
sigerweise wird das Thema im Orga-
nisationsreglement des Verwaltungs-
rates thematisiert.

Mein (privat) und Dein (Gesellschaft) 
sind sauber zu trennen. Man soll sich 
die Frage stellen um sich bewusst zu 
machen, ob und in welchen Fällen 
eine Interessenkollision eintreten könn- 
te. Wichtig und entscheidend ist, sich 
nicht in zweifelhafte Konstellationen 
zu begeben, in denen nicht klar ist, 
wer nun wem zu dienen hat. Heutzu-
tage wird unsere Gesellschaft diesbe-
züglich immer sensibler und die Straf-
behörden zusehends unnachsichti-
ger. Mit Offenheit und Transparenz 
lassen sich unangenehme Situationen 
zum Vornherein meist vermeiden.


